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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Mit Schreiben des Vorstands vom 30.01.2025 hat der 

 
Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., Köln 

(im Folgenden auch „BMT“ genannt) 

uns den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31.12.2024 (Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung, Anhang) und Lagebericht unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen 
und die Prüfung bzw. Berichterstattung nach den Grundsätzen des Deutschen Spendenrats zu 
erweitern.  

Der Auftrag ist darauf gerichtet, den Jahresabschluss in Anwendung der §§ 316 ff. HGB zu 
prüfen. Feststellungen unter anderen Gesichtspunkten, insbesondere im Hinblick auf die 
Beachtung sonstiger rechtlicher Vorschriften sowie auf etwaige Unredlichkeiten im Geld-, 
Waren- oder sonstigen Geschäftsverkehr, waren nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags. 

Wir bestätigen unsere Unabhängigkeit gegenüber dem Aufraggeber (§ 321 Abs. 4a HGB). Wir 
haben die Beachtung des Grundsatzes der Unabhängigkeit (§§ 319 ff. HGB; § 43 Abs. 1 
WPO) während der gesamten Dauer der Abschlussprüfung sichergestellt und auch überwacht. 
Ferner haben wir die hierzu ergriffenen Maßnahmen in unseren Arbeitspapieren dokumentiert 
(§ 51b Abs. 4 WPO). 

Über Gegenstand, Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den 
nachfolgenden Bericht. Dieser wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstellt.  

Der Prüfungsbericht ist an den geprüften Verein gerichtet.  

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis 
zu Dritten – die allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2024 maßgebend, die als Anlage zu diesem 
Prüfungsbericht beigefügt sind. 
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B.  GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung 

Der Vorstand hat die Lage des Vereins in dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht und im 
Jahresabschluss zum 31.12.2024, Anlage 1-3, beurteilt.  

Als Abschlussprüfer nehmen wir nachfolgend zur Lagebeurteilung des Vereins im 
Jahresabschluss und im Lagebericht vorweg aufgrund eigener Beurteilung Stellung.  

Der Lagebericht enthält folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage des Vereins: 

- Der Verein hat im Geschäftsjahr 2024 die mit der Vereinssatzung festgelegten Zwecke 
erfüllt.  

- Das Vereinskapital konnte ungeschmälert erhalten bleiben.  

- Zu der positiven Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Geschäftsjahres 2024 maßgebend beigetragen haben im wesentlichen Einnahmen aus 
Nachlässen in Höhe von 4,4 Millionen EUR sowie durchgeführte Instandhaltungen und 
Investitionen in Standorte des Tierschutzvereins.  

 
Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die 
Beurteilung der Lage des Vereins einschließlich der künftigen Entwicklung mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken plausibel und folgerichtig abgeleitet.  

Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken hat, ob der Fortbestand 
des geprüften Vereins oder die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden 
kann. 
 

II.  Sonstige Feststellungen 

Entgegen der Vorgaben in der Satzung des Vereins ist der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 
2024 nicht zeitnah aufgestellt worden. Aufgrund dessen konnte der Jahresabschluss sowie der 
Bestätigungsvermerk im Geschäftsbericht nicht bis zum 30.09.2025 mit dem Geschäftsbericht 
veröffentlicht werden.  
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

I.  Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 Abs. 1 und Abs. 2 HGB die 
Buchführung, den Jahresabschluss zum 31.12.2024 und den Lagebericht zum 31.12.2024 auf 
die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu den deutschen 
Rechnungslegungsgrundsätzen für gemeinnützige Organisationen geprüft. 

Der Vorstand trägt die Verantwortung für die Buchführung, das rechnungslegungsbezogene 
interne Kontrollsystem, den Jahresabschluss, sowie die uns erteilten Auskünfte und 
vorgelegten Unterlagen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen 
unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

Für die Erstellung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts hat der 
Vorstand des Vereins ebenso die Verantwortung übernommen wie für die zu unserer Prüfung 
benötigten zusätzlichen Angaben. 

 

II.  Art und Umfang der Prüfung 

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht wurde uns im Oktober zur Prüfung 
zur Verfügung gestellt.  

Wir haben danach die Prüfung im Oktober und November 2025 durchgeführt. Einzelheiten 
über die Prüfungsdurchführung haben wir nach Art, Umfang und Ergebnis in unseren 
Arbeitspapieren dokumentiert. 

Die Prüfung war grundsätzlich so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die 
gesetzlichen Vorschriften zu den deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen, die sich auf die 
Darstellung des sich ergebenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 264 Abs. 
2 HGB) wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden.  
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Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer 
Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen 
Umfelds des Vereins, seiner Ziele, Strategien und Tätigkeitsrisiken. Sie wird darüber hinaus 
von der Größe und Komplexität des Vereins und der Wirksamkeit seines 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst.  

Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer 
analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt. Im 
unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, 
Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz 
von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der 
Risikoorientierung beachtet. 

Folgende rechnungslegungsbezogene Prozesse und Systeme haben wir im Rahmen unserer 
Prüfung hinsichtlich Aufbaus und Funktion geprüft sowie deren Auswirkung einschließlich 
Fehlerrisiken auf die Rechnungslegung analysiert:  

· Aufbau der IT-gestützten Buchhaltung und deren Organisation 

· Prozess der Zusammenführung der Buchführungen der einzelnen 
Tierheime/Geschäftsstellen zur einheitlichen Rechnungslegung und deren Fortentwicklung 
zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 

Auf der Grundlage der Ergebnisse haben sich folgende Prüfungsschwerpunkte und damit in 
Zusammenhang stehende Prüfungshandlungen ergeben: 

· Prüfung der Konsolidierung der Rechnungslegung der Tierheime/Geschäftsstellen zur 
einheitlichen Gesamt-Rechnungslegung des Vereins 

· Prüfung des Finanzanlagevermögens hinsichtlich Ansatzes und Bewertung  

· Prüfung des ausgewiesenen Bankguthabens auf Vollständigkeit  
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Bankbestätigungen haben wir von den Kreditinstituten des Vereins eingeholt. Diese waren bis 
zur Beendigung der Prüfung nur teilweise eingegangen. Die Prüfung der ausgewiesenen 
Bankguthaben bei den Kreditinstituten, bei denen keine Bankbestätigungen eingegangen 
waren, wurde alternativ anhand von Bankkontoauszügen geprüft.  

Eine Steuerberaterbestätigung haben wir von der beauftragten Steuerberaterin eingeholt.  

Der Vorstand hat uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses 
schriftlich bestätigt. 
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D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Vorjahresabschluss 

Der Vorjahresabschluss wurde am 24.09.2024 aufgestellt. Unsere Prüfung wurde mit dem 
Ergebnis der Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks am 04.10.2024 beendet.  

 

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Beleg-
wesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und 
Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Belegfunktion ist erfüllt.  

Die aus weiteren geprüften Unterlagen (z. B. Verträge) entnommenen Informationen haben zu 
einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss geführt. 

Die Buchführung wird EDV-gestützt durchgeführt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-
Rechnungswesen sowie Anlagenbuchführung der DATEV eG, Nürnberg, erfüllt die 
Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung und 
Entwicklung des Jahresabschlusses.  

Die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet. 

Das von dem Verein eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht 
angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die 
Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten 
organisatorischen Änderungen erfahren. 

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Vereins angemessen. 
Danach entspricht die Buchführung nach unseren Feststellungen den gesetzlichen 
Vorschriften. 
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3. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256 und der §§ 264 bis 288 
HGB aufgestellt.  

Aufbauend auf der Vorjahresbilanz ist der vorliegende Jahresabschluss aus den Zahlen der 
Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt worden. Für die 
Aktiv- und Passivposten liegen ausreichende Nachweise vor. 

Die Bilanzierungs-, Ausweis und Bewertungsmethoden entsprechen den deutschen 
Rechnungslegungsvorschriften. Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 
HGB gegliedert.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) 
unter weiterer Aufgliederung nach den verschiedenen Sphären des Vereins aufgestellt.  

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsstetigkeit sind beachtet.  

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.  
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4.  Lagebericht  

Der Lagebericht des Vereins zum 31.12.2024 steht im Einklang mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen.  

Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Vereins.  

Der Lagebericht entspricht insoweit den gesetzlichen Vorschriften, soweit diese auf den 
Verein übertragbar sind.  
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5. Zusammenfassende Feststellungen 

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.  

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften, soweit diese auf den Verein 
übertragbar sind.  



 
 

10

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 
Anhang, vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Vereins.  

Weiterhin verweisen wir auf die zutreffenden Ausführungen zur Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze im Anhang. 
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E.  ERWEITERUNG DER PRÜFUNG UND BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE 
GRUNDSÄTZE DES DEUTSCHEN SPENDENRATES E. V. 

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Einhaltung der freiwilligen 
Selbstverpflichtungserklärung gegenüber dem Deutschen Spendenrat e. V. gemäß dessen 
Grundsätzen beurteilt, soweit diese die Rechnungslegung des BMT betreffen.  

Die Beurteilung erfolgte auf Grundlage des Prüfungskatalogs für Wirtschaftsprüfer zur 
erweiterten Prüfung und Berichterstattung über die Grundsätze des Deutschen Spendenrates 
e.V. (Anlage 5). 

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der nachfolgenden Punkte zu keinen Feststellungen geführt, 
die nach unserer Auffassung einen Verstoß gegen die Selbstverpflichtungserklärung, soweit 
diese die Rechnungslegung des Vereins betreffen, erkennen lassen: 

- Entgegen der Vorgaben in der Satzung des Vereins ist der Jahresabschluss nicht zeitnah 
aufgestellt worden.  

- Aufgrund dessen ist der Jahresabschluss sowie der Bestätigungsvermerk im 
Geschäftsbericht nicht bis zum 30.09.2025 mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht 
worden.  
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F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS DES 
ABSCHLUSSPRÜFERS UND SCHLUSSBEMERKUNG 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 
31.12.2024 des Bundes gegen Missbrauch der Tiere e.V., Köln (Anlagen 1 bis 3) sowie zu 
dem Lagebericht (Anlage 4) den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:  

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., Köln: 

 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Bundes gegen Missbrauch der Tiere e.V., Köln - bestehend 
aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Bundes gegen Missbrauch der Tiere e.V. für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 
31.12.2024 geprüft.   

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Vereins zum 31.12.2024 sowie der Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 
zum 31.12.2024 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Vereins. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss.  

- Wir erklären, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der satzungsgemäßen Tätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
satzungsgemäßen Tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 



 
 

14

den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Vereins vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Vereins abzugeben. 
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-  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

-  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine satzungsmäßige 
Tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

-  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins 
vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Vereins. 

-  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
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einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

Mainz, den 20.11.2025 

EBN Bracht Noje-Knollmann 
Partnerschaft mbB | Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

Alexander Bracht 
Wirtschaftsprüfer“ 

 

 

Die Veröffentlichung und/oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der 
vorliegenden Fassung abweichenden Form würde zuvor unserer erneuten Stellungnahme 
bedürfen, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Tätigkeit 
hingewiesen wird. Wir verweisen insbesondere auf § 328 HGB. 

Mainz, den 20.11.2025 

EBN Bracht Noje-Knollmann 
Partnerschaft mbB | Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
Alexander Bracht 
Wirtschaftsprüfer 
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